
FAQ - Wie lange kann der Lebenszyklus eines Dokumentes betragen ?

Verantwortlich für diesen Inhalt:
OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft mbH Bielefeld
Zimmerstraße 8
D-33602 Bielefeld
+49-521-4481-80-0
bielefeld@optimal-systems.de
www.optimal-systems.de/pharma
 

Veröffentlicht: 06.01.2022
 

Seite 1 von 2
 
 
 
 

Frage
In meiner Abteilung existieren unterschiedliche Dokumententypen. Beispielsweise 
Arbeitsanweisungen, die nur einen bestimmten Zeitraum gelten bis hin zu 
Nachweisdokumenten, die "ewig" gelten sollen.

Kann ich ein Dokument auch nachträglich gültig setzten?

Antwort
BPL Version Sprache

Gelenkte Dokumente ab 1.9 deutsch
englisch

Der Lebenszyklus eines Dokumentes kann (im Standard) beliebig gewählt werden.

Der Lebenszyklus besteht immer aus einem Gültig-Ab-Datum und einem Revisions-Datum. 
Das Dokument wird nicht am Revisions-Datum automatisch ungültig, sondern bleibt so lange 
gültig, bis eine gültige Nachfolgeversion existiert (oder das Dokument "Außerkraft" gesetzt 
(ungültig) wird.

Kürzester Lebenszyklus: 1 Tag (Beispiel: Gültig-Ab-Datum 01.09.2021 - Revisions-Datum 
02.09.2021)

Längster Lebenszyklus:  unbegrenzt (Beispiel: Gültig-Ab-Datum 01.09.2021 - Revisions-Datum 
01.09.2100)

Ein Dokument darf nicht nachträglich in den Status gültig versetzt werden. Dies ist aus 
regulatorischer Sicht nicht zulässig. Ein Dokument darf ab heute den Status gültig versetzt 
werden.

Hinweis:

Arbeitsanweisungen, Verfahrensanweisungen und ähnliche Anweisungsdokumente müssen 
periodischen Revisionen unterzogen werden und dürfen keine unbegrenzte Gültigkeit 
aufweisen.

Nachweisdokumente dürfen (sofern in der BPL GD erfasst) eine unbegrenzte Gültigkeit 
aufweisen. Damit wird auf unbestimmte Zeit dokumentiert, dass der Nachweis an dem Tag X 
erbracht worden ist.
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Sämtliche Softwareprodukte sowie alle Zusatzprogramme und Funktionen sind eingetragene 
und/oder in Gebrauch befindliche Marken der OPTIMAL SYSTEMS GmbH, Berlin oder einer ihrer 
Gesellschaften. Sie dürfen nur mit gültigem Lizenzvertrag benutzt werden. Die Software sowie 
die jeweils zugehörige Dokumentation sind nach deutschem und internationalem Recht 
urheberrechtlich geschützt. Das illegale Kopieren und Vertreiben der Software stellt Diebstahl 
geistigen Eigentums dar und wird strafrechtlich verfolgt. Alle Rechte vorbehalten, 
einschließlich der Wiedergabe, Übermittlung, Übersetzung sowie Speicherung mit/auf Medien 
aller Art.

Für vorkonfigurierte Testszenarien oder Demo-Präsentationen gilt: Alle Firmennamen und 
Personen, die in Beispielen (Screenshots) erscheinen, sind frei erfunden. Eventuelle 
Ähnlichkeiten mit tatsächlich  existierenden Firmen und Personen sind zufällig und 
unbeabsichtigt.
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